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453. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
29. Oktober 1985 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens zur Bekämpfung
widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Zivilluftfahrt vom 23. Septem-

ber 1971

Nach Mitteilungen der Regierungen der Verei-
nigten Staaten von Amerika, des Vereinigten
Königreiches Großbritannien und Nordirland und
der Sowjetunion haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
(BGBl. Nr. 248/1974, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 321/1983) hinterlegt:

Staaten
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunde

Afghanistan 26. September 1984
Bahamas 27. Dezember 1984
Bahrein 20. Feber 1984
Guinea 2. Mai 1984
Haiti 9. Mai 1984
Jamaika 16. September 1983
Malaysia 4. Mai 1985
Mauritius 25. April 1983
Monaco 3. Juni 1983
Nauru 17. Mai 1984
Sankt Lucia 8. November 1983
Tansania 9. August 1983
Venezuela 21. November 1983

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hin-
terlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde
Vorbehalte erklärt:

AFGHANISTAN

Bezüglich Artikel 14 Absatz 1:

„Im Rahmen ihres Beitritts zum Übereinkommen
zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen
gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt erachtet sich
die Demokratische Republik Afghanistan durch die
Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 1 des genann-
ten Übereinkommens nicht gebunden, welcher
Artikel vorsieht, daß im Falle des Entstehens einer
Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Mitglied-
staaten des Übereinkommens über die Auslegung
oder Anwendung desselben die Streitfrage bereits
auf Verlangen einer der Parteien dem Internationa-
len Gerichtshof vorzulegen ist.

Im Zusammenhang mit Obigem erklärt die
Demokratische Republik Afghanistan: Falls Mei-
nungsverschiedenheiten, die über irgendeine Frage
entstehen, nicht auf dem Wege von Verhandlungen
zwischen den Vertragsstaaten oder auf dem
Schiedswege beigelegt werden können, ist die
Streitfrage dem Internationalen Gerichtshof nicht
auf Verlangen einer der Streitparteien, sondern mit
Einwilligung aller interessierten Parteien vorzule-
gen."

BAHREIN

„Bahrein erachtet sich an Artikel 14 Absatz 1
nicht gebunden."

VENEZUELA

Bezüglich der Artikel 4, 7 und 8:

„Venezuela berücksichtigt eindeutig politische
Motive und die Umstände, unter denen die in Arti-
kel 1 des Übereinkommens beschriebenen strafba-
ren Handlungen begangen werden, indem es die
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Auslieferung oder Strafverfolgung von Tätern ver-
weigert, wenn keine finanzielle Erpressung oder
Verletzung von Besatzungsmitgliedern, Fahrgästen
oder anderen Personen vorliegt."

GROSSBRITANNIEN

Das Vereinigte Königreich hat mit Wirksamkeit
vom 12. August 1985 zum Vorbehalt Venezuelas
folgendes notifiziert:

„Die Regierung des Vereinigten Königreiches
Großbritannien und Nordirland betrachtet den von
der Regierung der Republik Venezuela gemachten
Vorbehalt insofern nicht als gültig, als er die Ver-
pflichtung gemäß Artikel 7 des Übereinkommens,
den Fall eines Täters den zuständigen Behörden
des Staates zum Zwecke der Strafverfolgung zu
unterbreiten, einschränken würde."

Sinowatz

454.

ABKOMMEN

zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Ungarischen
Volksrepublik über die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Raumordnung und Raumpla-

nung

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Ungarischen Volksrepublik haben
im Interesse der Zusammenarbeit in Angelegenhei-
ten der Raumordnung und Raumplanung, insbe-
sondere soweit sie die Gebiete nahe der gemeinsa-
men Staatsgrenze betreffen, folgendes vereinbart:

Artikel 1

Zur Förderung der Zusammenarbeit in Angele-
genheiten der Raumordnung und Raumplanung,
insbesondere soweit sie die Gebiete nahe der
gemeinsamen Staatsgrenze betreffen, wird von den
Vertragsparteien eine österreichisch-ungarische
Kommission für Raumordnung und Raumplanung
(im folgenden Kommission genannt) gebildet.

Artikel 2

Die Kommission hat mit allen geeigneten Mitteln
unter Bedachtnahme auf die in der Republik Öster-
reich und der Ungarischen Volksrepublik gelten-
den Rechtsvorschriften auf eine Zusammenarbeit in
Angelegenheiten der Raumordnung und Raumpla-
nung, insbesondere soweit sie die Gebiete nahe der
gemeinsamen Staatsgrenze betreffen, hinzuwirken.
Zu diesem Zweck hat die Kommission

1. Vorschläge und Empfehlungen betreffend die
Raumordnung und Raumplanung, insbeson-
dere soweit sie die Gebiete nahe der gemein-
samen Staatsgrenze betreffen, auszuarbeiten
und den zuständigen Stellen der Republik
Österreich und der Ungarischen Volksrepu-
blik vorzulegen,

2. auf eine Koordinierung und Abstimmung der
Maßnahmen der Raumordnung und Raum-
planung in der Republik Österreich und der
Ungarischen Volksrepublik hinzuwirken.
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Artikel 3

(1) Die Kommission besteht aus 12 Mitgliedern.

(2) Die Zusammensetzung der Kommission wird
in ihrer Geschäftsordnung bestimmt, wobei jede
Vertragspartei jeweils die Hälfte der Mitglieder
bestellt. Sie kann für jedes von ihr bestellte Mitglied
einen Stellvertreter ernennen.

(3) Zu den Sitzungen können Vertreter der fach-
lich berührten Ressorts und Sachverständige hinzu-
gezogen werden.

Artikel 4

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden
abwechselnd jeweils von einer der beiden Vertrags-
parteien auf die Dauer von zwei Jahren bestellt.
Die jeweils andere Vertragspartei bestellt den stell-
vertretenden Vorsitzenden.

Artikel 5

Die Vorschläge und Empfehlungen der Kommis-
sion werden einstimmig abgegeben, wobei jede
Delegation eine Stimme hat.

Artikel 6

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsord-
nung. In der Geschäftsordnung kann die Kommis-
sion auch die Einsetzung von Unterkommissionen
vorsehen.

Artikel 7

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats nach dem Monat in Kraft, in dem die Ver-
tragsparteien einander schriftlich auf diplomati-
schem Wege mitgeteilt haben, daß die jeweiligen
verfassungsmäßigen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten vorliegen. Dieses Abkommen wird für
die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Seine
Gültigkeit verlängert sich jeweils um weitere vier
Jahre, sofern nicht eine der Vertragsparteien dieses
Abkommen spätestens sechs Monate vor Ablauf
dieser Frist schriftlich auf diplomatischem Wege
kündigt.

Geschehen zu Wien, am 18. September 1985 in
zwei Urschriften, jede in deutscher und ungarischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Ferdinand Lacina m. p.

Für die Regierung der Ungarischen Volksrepublik:
Jozef Kadar m. p.

Der in Artikel 7 vorgesehene Notenwechsel fand am 30. September 1985 statt. Das Abkommen tritt
daher am 1. Dezember 1985 in Kraft.

Steger
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